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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.05.1993 

Geschäftszahl 

92/04/0259 

Rechtssatz 

Der in § 25 GewO 1859 vorgesehenen Ungewöhnlichkeit von Geräuschen wohnt begrifflich der Charakter der 
Ungebührlichkeit und der Belästigung der Nachbarschaft inne (Hinweis: Laszky-Nathansky GewO Wien 1937, 
709). 


